
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2002/4/23 5Ob86/02m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.2002

Norm

KO §21 Abs1

Rechtssatz

Ist im Zeitpunkt der Konkurserö nung keine Erfüllungshandlung der späteren Gemeinschuldnerin o en,

beziehungsweise mangels Vereinbarung einer Gegenleistung auch keine solche, scheidet ein Wahlrecht des

Masseverwalters im Sinn des §21 Abs1 KO aus (hier: Aufhebungsvereinbarung einer Treuhandversicherung).

Entscheidungstexte

5 Ob 86/02m
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